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Das Jahr 2011 war geprägt durch personelle Wechsel so-

wohl im Stiftungsvorstand als auch im Stiftungsrat. Stefan

Stübing schied aufgrund seiner beruflichen Belastung aus

dem Stiftungsvorstand aus. Werner Schindler unterstützt

nun als Beisitzer die Vorsitzenden. Rudi Fippl verstärkt den

Stiftungsrat an Stelle von Ralf Siebert.

Zum zweiten Mal präsentierte sich die Willy-Bauer-Natur-

schutzstiftung auf dem alle zwei Jahre stattfindenden

Hessischen Stiftungstag in Wiesbaden.

Die unterstützten Projekte entwickelten sich Dank der

örtlichen Betreuer auch 2011 gut weiter. Ihre Darstellung

wurde im neuen Internetauftritt der Stiftung entsprechend

aktualisiert und erweitert. Die neu gestaltete Homepage

regte auch verschiedene Gruppen und Einzelpersonen zu

Anfragen nach Unterstützung ihrer Projekte an. Insgesamt

verzeichnete der Stiftungsvorstand jedoch ein ruhiges Jahr,

das von einigen Highlights geprägt war.

Für den Stiftungsvorstand  Für den Stiftungsrat

Dr. Ursula Mothes-Wagner Dieter Stahl
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PROJEKTFÖRDERUNG

Koppel Georgsteich Speckswinkel

Eine begonnene Gewässerredynamisierung war

Grund für den Arbeitskreis Marburg-Biedenkopf der

HGON das Projekt Koppel am Georgsteich

zusammen mit der unteren Naturschutzbehörde,

der Stadt Neustadt und der oberen Wasserbehörde

beim Regierungspräsidium Gießen zu initiieren. Die

Willy-Bauer-Stiftung unterstützt das Projekt durch

den Flächenerwerb seit 2008.

Die Koppel am Georgsteich liegt in der Gemarkung

Neustadt-Speckswinkel (Ldkrs. Marburg-Bieden-

kopf) und beschränkt sich nicht nur auf die

Renaturierung eines Zuflusses zum Hatzbach

sondern beinhaltet auch die Umwandlung von
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Ackerflächen in Extensivgrünland sowie die

Nutzung des Grünlandes als extensive Rinder-

weide. Das Projekt wurde aus Mitteln der natur-

schutzrechtlichen Ausgleichsabgabe finanziert und

die Initialmaßnahmen 2008 umgesetzt. Die Willy-

Bauer-Naturschutzstiftung ist als Grundeigen-

tümerin an dem Projekt beteiligt. Seit Beendigung

der Baumaßnahmen und einigen Winterhoch-

wassern hat sich vor allem der neu angelegte

Bachlauf eigendynamisch entwickelt. Der Tritt der

Rinder unterstützt diese Entwicklung.

Das Projekt wurde anhand eines Posters (siehe

nächste Seite) und eines Faltblatts auf dem Hes-

sischen Stiftungstag vorgestellt.
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Bereits 1993 hatte der Arbeitskreis Werra-Meißner

der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und

Naturschutz e.V. ein Projekt ins Leben gerufen,

das neben dem Natur- und Artenschutz auch dem

Grundwasserschutz dienen sollte. Das Projektge-

biet liegt auf der offenen Hochebene zwischen

Werra und Hohem Meißner und wird von vielen

Vogelarten als Trittstein auf Ihrem Zug in die

Sommer- oder Winterquartiere genutzt.

Die Betreuung vor Ort liegt in den Händen der

bisher verantwortlichen Personen,

Walter Hoffesommer und Wolfram

Brauneis.

Haarweiden Hitzerode
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2011 wurden die von der HGON übernommenen

Pachtverhältnisse neu geordnet und durch schrift-

liche Pachtverträge bestätigt. Im Herbst besuchte

der Stiftungsvorstand im Rahmen einer Bereisung

der nordhessischen Projekte die Haarweiden. Zu-

sammen mit Betreuern und Pächtern wurden einige

Probleme besprochen und nach Lösungen gesucht.

Es soll in den kommenden Jahren versucht werden,

hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse eine Arron-

dierung zu erreichen, weshalb entsprechende

Rückstellungen für einen möglichen Flächenankauf

vorgenommen werden sollen.
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Werraaue Herleshausen

Die Werra und ihre Aue bei Herleshausen haben in

der Vergangenheit viel von ihrer ursprünglichen

Dynamik verloren. Das Gewässer ist durch

Ausbaumaßnahmen in sein Bett gezwängt worden,

und die überflutete Aue ist heute so trocken, dass

sie über weite Strecken ackerbaulich genutzt

werden kann. Mit Ausnahme einiger Ufergehölze

und weniger landschaftsprägender Weiden fehlen

strukturgebende Elemente. Dennoch besucht der

Weißstorch aus dem angrenzenden Thüringen die

Aue zum Nahrungserwerb und zeigt, welches Po-

tenzial in dieser Auenlandschaft noch steckt.
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Ziel des Projektes, das seitens des HGON-

Arbeitskreises und weiterer Organisationen bereits

seit einigen Jahren betrieben wird, ist die

Aufspaltung des Ein-Bett-Gerinnes des Werra, um

so neue feuchtebstimmte Auen- lebensräume zu

schaffen. Die Stiftung unterstützt dieses Projekt

seit 2008.

Im Rahmen eines freiwilligen Landtausch werden

zur Zeit die im privaten, öffentlichen und im

Stiftungseigentum stehenden Flächen umgelegt.

Die wasserrechtliche Genehmigung ist beantragt.

Im Berichtsjahr 2011 gingen die Vorarbeiten zur

Flächenumlegung weiter.
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Wacholderheide Langendorf

Seit Mitte der 80er Jahre sind in der Gemarkung

Langendorf fünf Einzelflächen als ND Wacholder-

heide Langendorf ausgewiesen. Aufgrund ihrer

Verinselung gestaltete sich die Pflege in den

letzten Jahren zunehmend schwierig, so dass auf

Anregung der unteren Naturschutzbehörde (UNB)

ein Vernetzungskonzept initiiert wurde.

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts von UNB,

HGON, Weideverein Wacholderheide Langendorf

GbR und Hessen-Forst wurden die ND-Flächen auf

derzeit 15 ha Grünland vergrößert und als Groß-

koppel eingezäunt. Die Willy-Bauer-Naturschutz-

stiftung unterstützt das Projekt seit 2010 durch

finanzielle Hilfen bei der Grundausstattung oder

durch Öffentlichkeitsarbeit.
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2011 fanden, wie schon in der vergangenen Jahren,

mehrere Exkursionen auf die Weide statt, die von

unseren örtlichen Betreuern und der Pächterin ge-

führt wurden. Besonders zur Heideblüte im August

fanden sich viele Exkursionsteilnehmer ein, die sich

nicht nur über den Projektstand informierten, son-

dern auch für eigene Projekte hilfreiche Erfah-

rungen mitnahmen oder sich einfach nur an dem

Blüten- und Insektenreichtum erfreuten.
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Richener Bach

Am Richener Bach in der Gemeinde Groß-Umstadt

wurde bereits früher auf Betreiben der HGON eine

Grabentasche angelegt. Diese wurde 2009

vergrößert und dabei das gewonnene Material für

die Anlage einer Eisvogel-Brutwand genutzt

werden. Mit Unterstützung der Licher Privat-

brauerei wurde die Maßnahme Ende August 2009 in

Anwesenheit des Stiftungsvorstandes auf dem

Stiftungsgrundstück umgesetzt. Vorarbeiten und

Betreuung des Projekts hatte der Arbeitskreis

Darmstadt-Dieburg der HGON, hier namentlich

Otto Diehl, übernommen. Leider bezogen die

Eisvögel auch 2011 ihr neues Zuhause noch nicht.

Wir geben jedoch die Hoffnung nicht auf, dass im

nächsten Jahr die erste Brut stattfinden wird.
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Bläulingswiesen Spachbrücken

Die Sicherung und Pflege extensiv genutzten

Grünlandes für den gefährdeten Dunklen

Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist ein Ziel des

Projektes. Gleichzeitig dient es aber auch durch

die Anlage eines Tümpel einer kleinen Laub-

froschpopulation als Zuhause. Wie bereits in den

anderen oben beschriebene Projekten ist auch hier

die Stiftung Grundeigentümer, die Betreuung vor

Ort wird vom AK Darmstadt-Dieburg der HGON, der

auch Initiator des Gesamtprojekts war, über-

nommen. Im Berichtsjahr wurde keine finanzielle

Unterstützung benötigt, sodass die Mittel in die

anderen Projekte der Stiftung fließen konnten.

Alexanda Schuster, piclease.de
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2011 erzielte die Stiftung Einnahmen in Höhe von

3.653,93 €. Dem stehen Ausgaben für Projekte

bzw. die Grundstücksverwaltung in Höhe von

431,51 € gegenüber. Für Öffentlichkeitsarbeit und

das Marketing sowie die Stiftungsverwaltung wur-

den 631,37 € aufgewandt.

Die Rückstellungen erhöhten sich auf insgesamt

21.102,76 €.

Das Stiftungsvermögen beläuft sich derzeit auf

Grundstücke im Wert von ca. 173.000 €. Dabei

wurden die ursprünglichen Kaufpreise zugrunde

gelegt und eventuelle Wertsteigerungen nicht ein-

gerechnet. Wertpapiere bzw. Bargeld ergänzen das

Stiftungsvermögen um ca. 129.000 €.

Fakten und Zahlen
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± Die Stifterin, die jederzeit mit Rat und

Tat zur Seite steht,

± Die Spender, die mit Ihrem Beitrag

helfen, Naturschutzprojekte umzusetzen,

zu pflegen  und weiter zu entwickeln,

± Die Zustifter, deren finanzielles

Engagement zu einer Sicherung der für

Projekte zur Verfügung stehenden Mittel

beiträgt,

± Die ehrenamtlich aktiven Mitarbeiter, die

vor Ort unsere Projekte betreuen und

immer da sind, wenn man sie braucht.

Sollten auch Sie Interesse an unserer Arbeit haben

oder unsere Ziele unterstützen wollen, sei es durch

eine Spende oder eine Zustiftung, dann nehmen Sie

mit uns Kontakt auf. Die Kontaktdaten finden Sie

im Impressum auf der inneren Umschlagseite.

Der Stiftungsvorstand

Ein Dank an ...
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Wer war der Mann,

dessen Namen die Stiftung trägt?

Willy Bauer war unbestritten der

Stammvater, große Dirigent und

Bannerträger des modernen hes-

sischen Naturschutzes und ein be-

deutender Ornithologe. Nicht ohne

Grund tragen in Hessen eine Stif-

tung und der höchste zu vergebende

Preis des Naturschutzes seinen Na-

men. Er war führender Kopf wie

starke Faust. Er war Lenker und

Arbeitspferd zugleich. Er vereinte

einen eisernen Willen, äußerste Ent-

schlossenheit und Konsequenz mit

geballter Kraft, Klugheit und Ge-

schick. Er war ein Realist, aber inso-

fern auch Idealist, als er fest an die

Kraft der Argumente glaubte und

meinte, damit den Zeitgeist von der

Plünderung des Planeten abbringen

zu können. Wenn es sein muss, wie

Herkules, im Alleingang. Willy Bauer

war auch ein begabter Visionär. Sei-

ne Analysen und Prognosen für den

Naturschutz sind noch heute aktu-

ell, wie auch seine Ziele und Forde-

rungen. Eine brilliante Rhetorik,

extreme Belesenheit und breite All-

gemeinbildung waren ebenso seine

Gaben, wie ein ausgezeichnetes

Spezialwissen und ein sagenhaftes

Gedächtnis. Von Ihm stammen Kern-

sätze und Kernbegriffe des Natur-

schutzes. Tag und Nacht bewältigte

er über viele Jahre kolossale Ar-

beitsmassen jenseits normaler Maß-

stäbe. Manch einer, der gerade im

Weg stand, erhielt einen Stoß. Auch

ohne Rücksicht auf sich selbst,

spannte er den Bogen, bis er brach.

Zwar wurden seine Leistungen in

Naturschutz, Ornithologie und im

kaufmännischen Beruf seinerzeit in

Nachrufen gewürdigt. Doch konnte

dabei das Persönliche, das Private,
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das Menschliche und Allzu-Menschliche

nur begrenzt dargestellt werden. Es för-

dert jedoch das Verständnis dieses maß-

geblichen Mannes im Naturschutz und soll

daher im vorliegenden Buch den nötigen

Raum finden, bevor sich die Zeitzeugen

verlieren.

Dr. Jochen Tamm (Hrsg.)

Aber Willy Bauer ist nicht nur Zeitgeschichte.
Vielmehr ist er uns noch heute Messlatte und
Maßstab. War sein Weg richtig? Hat sich sein
Opfer gelohnt? Was ist aus seinen Zielen ge-
worden? Wo stehen wir heute bei der Erhal-
tung der Lebensvielfalt und der natürlichen
Lebensgrundlagen?

Sich mit Willy Bauer zu beschäftigen, ist also
auch Orientierung für den Weg in die Zukunft.

Auszug aus dem Vorwort zu:
Willy Bauer. Der starke Mann
des hessischen Naturschutzes -
Leben und Persönlichkeit -

HGON 2012
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Stiftungssatzung

Präambel
Mit der Willy-Bauer-Naturschutzstiftung
will die Hessische Gesellschaft für Orni-
thologie und Naturschutz (HGON) ihre Wir-
kungskraft im Hinblick auf einen
umfassenden Arten- und Biotopschutz in
Hessen ausbauen. Zugleich wird mit dem
Namen der Stiftung unseres früheren Vor-
sitzenden  (geb. 8.2.1930, gest.
21.4.1991) gedacht, der viele Jahrzehnte
die treibende Kraft im hessischen Natur-
schutz war. Wie kein anderer verstand es
Willy Bauer auf der Basis wissenschaft-
licher Erfassungen – insbesondere auf dem
Gebiet der Ornithologie -  überzeugende
Arten- und Biotopschutzstrategien zu ent-
wickeln und für deren erfolgreiche Umset-
zung zu sorgen. Dem Wirken von Willy
Bauer verdankt Hessen das Gros seiner
heutigen Natur- und Großschutzgebiete
und der ehrenamtliche Naturschutz – über
die Verbandsgrenzen hinweg -  viele seiner
engagiertesten Mitstreiter/innen.
Sein Leben war geprägt vom Kampf für die
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundla-
gen und die Bewahrung der Vielfalt des
Lebens für nachfolgende Generationen. In
diesem Sinne soll auch die nach Willy
Bauer benannte Naturschutzstiftung agie-
ren.
Das Vermächtnis der Imkerin und Natur-
schützerin Gerda Hopf, der insbesondere
der Fledermaus- und Vogelschutz im Hoch-
taunuskreis am Herzen lag, hat wesentlich

zum Grundstock dieser HGON-Stiftung
beigetragen.

§ 1
Name, Rechtsform, Sitz, Ge-
schäftsjahr
1. Die Stiftung führt den Namen „Willy-

Bauer-Naturschutzstiftung. Die Stif-
tung der Hessischen Gesellschaft für
Ornithologie und Naturschutz.“

2. Die Stiftung ist eine rechtsfähige Stif-
tung des bürgerlichen Rechts.

3. Die Stiftung hat ihren Sitz in 61209
Echzell.

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalender-
jahr. Das erste Geschäftsjahr ist dem-
entsprechend ein Rumpfgeschäftsjahr.

§ 2
Zweck und Aufgaben der Stiftung
1. Zweck der Stiftung ist es, Umwelt-

und Naturschutz in Hessen zu fördern
und zu entwickeln.

2. Aufgaben der Stiftung sind insbeson-
dere:
● die Erhaltung, die Förderung und

der Schutz wildlebender Tiere und
Pflanzen sowie deren Lebensräu-
me,

● die Förderung der Ornithologie
und Fortentwicklung der „Avifauna
von Hessen“,

● die Förderung der Forschung auf
dem Gebiet des Natur- und Arten-
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schutzes, unter anderem durch die
Finanzierung von Erhebungen und
Veröffentlichungen sowie durch die
Vergabe von Stipendien, Beihilfen
oder ähnlichen Unterstützungen zur
Förderung der Fort- und Ausbildung
auf den Gebieten des Stiftungs-
zwecks,

● die Förderung, Konzipierung und
Durchführung von Projekten, wel-
che den unter Buchstabe a) genann-
ten Zwecken dienen,

● der Erwerb oder die Anpachtung
von Grundstücken, welche den un-
ter Buchstabe a) genannten Zwe-
cken dienen,

● die Förderung der Landschaftspfle-
ge,

● die Förderung der Umweltbildung,
● die Förderung des Vogel- und Fle-

dermausschutzes im Hochtaunusk-
reis, wie es im Vermächtnis von
Gerda Hopf bestimmt ist.

● die Beschaffung und Zuwendung
von Mitteln an andere steuerbe-
günstigte Körperschaften zur
Durchführung von Projekten im
Sinne dieses Absatzes.

3. Die Aufgaben können sowohl durch ope-
rative als auch fördernde Projektarbeit
verwirklicht werden.

4. Die Zwecke und Aufgaben müssen nicht
gleichzeitig und in gleichem Maße ver-
wirklicht werden.

§ 3
Gemeinnützige Zweckerfüllung
5. Die Stiftung verfolgt ausschließlich

und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke im Sinne des Abschnittes "Steuer-
begünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung.

6. Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie
verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. Sie darf nie-
manden durch Ausgaben, Leistungen
oder Zuwendungen die mit dem Stif-
tungszweck nicht vereinbar sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigen. Die Höhe der
Auslagen, Aufwendungen und sonsti-
gen Verwaltungskosten der Stiftung
darf insgesamt 25 Prozent der Erträge
aus Vermögensanlagen nicht über-
schreiten.

7. Die Erträge des Stiftungsvermögens
und die Spenden müssen zeitnah für
die satzungsmäßigen Zwecke der Stif-
tung verwendet werden.

8. Rücklagen dürfen im Rahmen des
steuerrechtlich zulässigen gebildet
werden

9. Es besteht kein Rechtsanspruch auf
Gewährung von Stiftungsleistung.
Empfänger von Stiftungsleistungen
sollen über deren Verwendung Re-
chenschaft ablegen.

10.Über die Vergabe von Stiftungsmitteln
entscheidet der Vorstand.
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§ 4
Stiftungsvermögen, Zustiftungen, Spen-
den
1. Das Stiftungsvermögen besteht aus der

im Stiftungsgeschäft genannten Erst-
ausstattung.

2. Das Vermögen der Stiftung ist in sei-
nem Bestand ungeschmälert zu erhal-
ten. Ein Rückgriff auf die Substanz des
Stiftungsvermögens ist nur mit vorhe-
riger Zustimmung der zuständigen Auf-
sichtsbehörde zulässig, wenn der
Stifterwille anders nicht zu verwirkli-
chen und der Bestand der Stiftung auf
angemessene Zeit gewährleistet ist.

3. Die Stiftung kann Zuwendungen (Zustif-
tungen oder Spenden) entgegenneh-
men, ist hierzu aber nicht verpflichtet.
Zustiftungen wachsen dem Stiftungs-
vermögen zu soweit sie als solche be-
stimmt sind. Spenden sind zeitnah zu
verwenden. Wiederkehrende Leistun-
gen gehören nicht zur Substanz des
Stiftungsvermögens im Sinne von Ab-
satz 2, es sei denn, dass der Zuwender
etwas anderes bestimmt hat. Erb-
schaften und Vermächtnisse gelten
grundsätzlich als Zustiftung.

4. Zustiftungen können durch den Zuwen-
dungsgeber einem der vorbezeichneten
Zweckbereiche oder innerhalb derer
einzelnen Zielen zugeordnet werden.
Sie können ab einem vom Vorstand
festzusetzenden Betrag mit seinem Na-

men (Namensfonds) verbunden wer-
den.

5. Die Stiftung kann die Treuhänder-
schaft für nichtrechtsfähige Stif-
tungen und auf der Grundlage einer
Verwaltungsvereinbarung die Verwal-
tung anderer rechtsfähiger Stiftungen
übernehmen.

§ 5
Stiftungsorgane

1. Stiftungsorgane sind der Vorstand
und der Stiftungsrat. Die Tätigkeit
der Organmitglieder ist ehrenamt-
lich.

2. Der Vorstand kann zu seiner Unter-
stützung Gremien einrichten, z.B. Ar-
beitsgruppen, Ausschüsse oder
Beiräte.

3. Die Stiftung kann zur Erledigung ihrer
Aufgaben unentgeltlich oder entgelt-
lich Hilfspersonen beschäftigen oder
die Erledigung ganz oder teilweise auf
Dritte übertragen.

4. Die Stiftung kann eine Geschäftsfüh-
rung einrichten. Der Vorstand legt in
diesem Fall in einer Geschäftsordnung
fest, in welchem Umfang er Aufgaben
überträgt und erteilt die erforder-
lichen Vollmachten. Die Geschäftsfüh-
rung hat die Stellung eines
besonderen Vertreters im Sinne des
§30 BGB.
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5. Die Mitglieder der Organe haften nur
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

§ 6
Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus drei Per-

sonen. Der Vorstand wählt aus seiner
Mitte eine/n Vorstandsvorsitzende/n
und eine/n stellvertretende/n
Vorsitzende/n. Der/die Vorsitzende hat
mindestens einmal im Jahr eine Sitzung
einzuberufen. Über die Sitzung ist Pro-
tokoll zu führen. Werden Mitglieder des
Stiftungsrates in den Vorstand berufen,
scheiden sie aus dem Stiftungsrat aus.

2. Der erste Vorstand und der/die erste
Vorstandsvorsitzende wird durch die
Stifterin bestimmt. Jeder weitere Vor-
stand wird vom Stiftungsrat gewählt.

3. Die Amtszeit des Vorstandes beträgt
vier Jahre. Wiederwahl ist möglich.
Nach Ablauf ihrer Amtszeit bleiben die
Mitglieder des Vorstands bis zur Wahl
ihrer Nachfolger im Amt.

4. Der Vorstand vertritt die Stiftung ge-
richtlich und außergerichtlich, er ist
der gesetzliche Vertreter. Die Stiftung
wird durch zwei Mitglieder des Vor-
stands gemeinsam vertreten. Einzelnen
Vorstandsmitgliedern kann eine

5. Einzelvertretungsbefugnis und die Be-
freiung von den Beschränkungen des §
181 BGB durch den Stiftungsrat erteilt
werden. Rechtsgeschäfte, die die Stif-
tung im Einzelfall mit mehr als 5.000 €

verpflichten, bedürfen der Zustim-
mung des Stiftungsrates.

6. Der Vorstand führt die Stiftung. Er
legt im Rahmen des Stiftungszwecks
die konkreten Ziele, Prioritäten sowie
das Konzept der Projektarbeit fest. Er
sorgt für die Ausführung der Beschlüs-
se des Stiftungsrates und für eine ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung des
Stiftungsvermögens. Er berichtet dem
Stiftungsrat über den Geschäftsgang
und die Aktivitäten der Stiftung. Er
legt einen Tätigkeitsbericht vor.

7. Der Vorstand ist verpflichtet, über das
Vermögen, Einnahmen und Ausgaben
Buch zu führen und nach Ende des
Geschäftsjahres einen Jahresab-
schluss zu erstellen. Über die als Son-
dervermögen geführten Stiftungen ist
gesondert Buch zu führen.

8. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse
mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder. Er ist dann beschluss-
fähig, wenn mindestens zwei seiner
Mitglieder anwesend sind. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme
des/der Vorsitzenden den Ausschlag.
Beschlüsse des Vorstandes werden
grundsätzlich in Vorstandssitzungen
gefasst. Die Beschlussfassung im
schriftlichen Umlaufverfahren ist zu-
lässig, wenn sämtliche Mitglieder des
Vorstands zustimmen.
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9. Die Mitglieder des Vorstands sind be-
rechtigt, an den Sitzungen des Stif-
tungsrates teilzunehmen. Dies gilt
nicht, wenn im Einzelfall über sie per-
sönlich beraten wird.

10.Mitglieder des Vorstandes können vom
Siftungsrat jederzeit mit einer Mehrheit
von 2/3 der Stimmberechtigten abberu-
fen werden.

§ 7
Der Stiftungsrat
1. Der Stiftungsrat besteht aus fünf Per-

sonen. Die Ratsmitglieder werden vom
geschäftsführenden Vorstand der  Hes-
sischen Gesellschaft für Ornithologie
und Naturschutz bestimmt. Im Falle
einer Auflösung der HGON ergänzt sich
der Stiftungsrat durch Neuwahl. Die
Amtszeit der Ratsmitglieder beträgt
vier Jahre. Wiederberufung ist möglich.

2. Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte
eine/n Vorsitzende/n und
dessen/deren Stellvertreter/in.
Der/die Vorsitzende hat mindestens
einmal im Jahr eine Sitzung einzuberu-
fen. Über die Sitzung ist Protokoll zu
führen.

3. Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse
mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder. Er ist dann beschlussfä-
hig, wenn mindestens drei seiner
Mitglieder anwesend sind. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des/der
Vorsitzenden den Ausschlag. Beschlüsse

des Stiftungsrates werden grundsätz-
lich in Stiftungsratssitzungen gefasst.
Die Beschlussfassung im schriftlichen
Umlaufverfahren ist zulässig, wenn
sämtliche Mitglieder des Rates zu-
stimmen.

4. Der Stiftungsrat wacht über die Ein-
haltung der Stiftungszwecke und
berät den Vorstand hinsichtlich der
Festlegung der Ziele und Prioritäten
der Stiftung. Er kann vom Vorstand
jederzeit Einsicht in sämtliche Ge-
schäftsunterlagen der Stiftung verlan-
gen und ist von ihm regelmäßig, d. h.
mindestens einmal im Jahr über die
Aktivitäten der Stiftung zu unterrich-
ten.

5. Der Zuständigkeit des Stiftungsrates
unterliegen insbesondere
● die Wahl des Vorstandes,
● die Überwachung der Geschäfts-

führung des Vorstandes,
● die Prüfung des Jahresabschlusses

und des Tätigkeitsberichtes,
● die Entlastung des Vorstandes,
● die Zustimmung zu Rechtsgeschäf-

ten gemäß § 6 Abs. 4 Satz 4 dieser
Satzung,

● die Änderung der Satzung sowie
die Aufhebung der Stiftung oder
die Zusammenlegung mit einer an-
deren Stiftung.
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§ 11
Satzungsänderung
1. Die Änderung der Stiftungssatzung ist

auch ohne wesentliche Änderung der
Verhältnisse zulässig.

2. Satzungsänderungen bedürfen der Zu-
stimmung der Stiftungsaufsicht.

3. Satzungsänderungen die den Zweck
der Stiftung betreffen, bedürfen der
Zustimmung des zuständigen Finanz-
amtes. Das zuständige Finanzamt ist
im Interesse einer Wahrung der steu-
erlichen Gemeinnützigkeit auch bei
sonstigen Satzungsänderungen tun-
lichst zu hören.

§ 12
Anfallsberechtigung
Bei Auflösung der Stiftung oder bei Weg-
fall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen an die Hessische Gesellschaft
für Ornithologie und Naturschutz. Der
Anfallsberechtigte ist verpflichtet, das
Stiftungsvermögen unmittelbar und aus-
schließlich für Zwecke nach § 2 in Verbin-
dung mit § 3 dieser Satzung zu
verwenden.

§ 13
Inkrafttreten
Die Stiftung erlangt ihre Rechtsfähigkeit
durch ihre Anerkennung. Die Satzung
tritt mit dieser Anerkennung in Kraft.

§ 8
Jahresbericht und Jahresrechnung
1. Der Vortand erstellt nach Ablauf des

Geschäftsjahres einen Jahresbericht
und eine Jahresrechnung.

2. Die Jahresrechnung ist zusammen mit
einer Vermögensübersicht und einem
Bericht über die Erfüllung des Stif-
tungszweckes innerhalb von neun Mo-
naten nach Ablauf des Geschäftsjahres
bei der Aufsichtsbehörde einzureichen.

3. Der Vorstand kann die Jahresrechnung
durch eine/n Steuerberater/in
und/oder Wirtschaftsprüfer/in prüfen
lassen.

§ 9
Stiftungsaufsicht
Die Stiftung unterliegt der staatlichen Auf-
sicht nach Maßgabe des geltenden Rechts.

§ 10
Aufhebung der Stiftung, Zusammenle-
gung
1. Anträge auf Aufhebung der Stiftung

sowie auf  Zusammenlegung mit einer
anderen Stiftung sind nur bei wesent-
lichen Veränderungen der Verhältnisse
zulässig.

2. Maßnahmen nach Abs. 1 bedürfen der
Zustimmung des zuständigen Finanz-
amts sowie der Stiftungsaufsicht.
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Die Stiftungsgremien arbeiten ehrenamt-

lich. Die Stiftung beschäftigt zur Zeit keine

hauptamtlichen Mitarbeiter.

Stiftungsvorstand

Dr. Ursula Mothes-Wagner, Vorsitzende

Hans Koller, stellvertrender Vorsitzender

Werner Schindler, Beisitzer

Stiftungsrat

Dieter Stahl, Vorsitzender

Oliver Conz (Vorsitzender HGON)

Rudolf Fippl (Stellv. Vorsitzender HGON)

Ingo Hausch (HGON-Vorstand)

Erhard Thörner (HGON-Vorstand)

Stiftungsorgane

Stiftungsvorstand bei einer
Bereisung des Projekts in Hit-
zerode (von links: Wolfram
Brauneis (HGON-Vorstand),
Dr. Ursula Mothes-Wagner,
Jörg Friederich (örtl. Betreu-
er), Jakob Latz (Pächter),
Werner Schindler, Walter
Hoffesommer (örtl. Betreuer)

Stiftungsvorstand bei einer
Bereisung des Projekts Wer-
raaue Herleshausen (von
Links: Wolfram Brauneis
(HGON-Vorstand), Werner
Schindler, Dr. Ursula Mothes-
Wagner, Hans Koller
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